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2



QUALITÄT DURCH TRADITION –  
FORTSCHRITT DURCH INNOVATION
Unser Handeln wird von dieser Firmenphilosophie getrieben. 

INTERBAU-BLINK setzt als international agierender Hersteller 

von Architekturkeramik seit Jahrzehnten Keramik und Design, 

Architektur und industrielle Produktion in Einklang. Mit 

einer Begeisterung für Fliesen realisieren wir innovative und 

objektorientierte keramische Lösungen für eine Vielzahl von 

Anwendungsbereichen sowie Anforderungsprofilen. Entdecken 

Sie mit INTERBAU-BLINK die Welt der Hochleistungs- und 

Wohnkeramik und zeitgleich einen der facettenreichsten 

Werkstoffe unserer Region. 

Als Unternehmen mit Sitz im Kannenbäckerland verwenden wir für 

unsere Produkte heimische Rohstoffe. Zentrales Herzstück bilden 

dabei hochwertigste Westerwälder Tone, entnommen aus einem 

der größten Tonabbaugebiete Europas. Ob elegant, klassisch 

oder innovativ und funktional – überzeugen Sie sich von unserem 

höchst abwechslungsreichen Produktportfolio, das nach den 

Prinzipien der Nachhaltigkeit fair produziert wurde.

FAIR MADE – FAIR TRADE
In Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Nachkommen le-

gen wir großen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und 

den sparsamen Umgang mit Rohstoff und Energie. 

Alle Aktivitäten unseres Unternehmens, entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette, sind für Außenstehende transparent. An-

gefangen bei einem geschlossenen Rohstoffkreislauf und einem 

effizienten Wiederverwertungssystem, der Nutzung von Abwärme 

bis hin zur Reinigung der anfallenden Abgase bedienen wir uns  

modernster Methoden zur umweltschonenden Produktion. 

Die Produktion, in unmittelbarer Nähe der lokalen Rohstoffvor-

kommen, vermeidet umweltbelastenden „Rohstofftourismus“, der 

weltweit Milliarden Tonnen Feinstaub und Kohlenstoffdioxid emit-

tiert und so mitverantwortlich für den Klimawandel ist. Durch die 

Nähe zum Markt produziert INTERBAU-BLINK die Produkte dort, 

wo sie auch gebraucht werden, sodass es zu einer beispielhaften 

Symbiose von Ökonomie und Ökologie kommt. 

Die Produktion unterliegt dabei strenger staatlicher Aufsicht nach 

hiesigen Gesetzen, die Rekultivierung von ehemaligen Abbaustät-

ten ist gesetzlich geregelt und vorgeschrieben. In ehemaligen Ton-

gruben entstehen heute einzigartige Lebensräume für bedrohte 

Pflanzen- und Tierarten in Form von naturnahen Biotopen. 

Keramische Fliesen eignen sich als naturbelassener Boden- und 

Wandbelag mit geschlossener, bei hoher Temperatur gebrann-

ter Oberfläche, optimal für Menschen, die unter Allergien leiden.  

Fliesen bieten Krankheitserregern und allergenen Stoffen wie 

Hausstaub keine Grundlage und sorgen so für ein besseres Wohn-

klima.

Mit ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und enormen Lang-

lebigkeit eignen sich keramische Bodenbeläge besonders für zeit-

gemäße Bauprojekte. Im Zusammenspiel mit äußerst energieeffizi-

enten Heizsystemen, wie z. B. Fußbodenheizungen, sind Fliesen in 

puncto Nachhaltigkeit die erste Wahl.

U R S P R Ü N G L I C H  •  N A T Ü R L I C H  •  A U T H E N T I S C H

SERVICE UND 
QUALITÄT

VERANTWORTUNG 
FÜR UMWELT UND 

MENSCH

REGIONALE  
PRODUKTION

NACHHALTIGKEIT 
IM FOKUS

3



Bester Rohton aus dem Westerwald
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DIE STIFTUNG –  
ÜBER 25 JAHRE GEMEINSAM GEGEN KREBS
Unsere gesellschaftliche Verantwortung, der wir mit Stolz nachkommen, ergibt sich aus unserer 

Unternehmenskultur. Diese ist geprägt von den Zielen der Uta Korzilius-Kern Stiftung, in deren 

Eigentum sich die INTERBAU-BLINK Gruppe zu 100 % befindet. Die Stiftung wurde 1989 eingerichtet. 

Sie basiert auf dem Gestaltungswillen der Gründerin Frau Uta Korzilius-Kern und begünstigt zur Zeit 

die Kinderkrebshilfe Mainz e. V.

INNOVATION DURCH TRADITION
Als Rohstoff für unsere Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten 

Westerwälder Tone, ein Garant für die Qualität und Langlebigkeit unserer Er-

zeugnisse. Das Kannenbäckerland gilt als eines der bekanntesten Keramik-

zentren Europas. Mit hochqualifizierten Menschen, Rohstofflagerstätten un-

mittelbar vor den Fabriktoren, optimalen Verkehrsanbindungen und enger 

Verzahnung zu hier ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 

sichert es bis heute ideale Standortbedingungen für ein solides Unterneh-

menswachstum und eine stabile Beschäftigungslage. 

Den Fokus auf zeitgemäßes Design und höchste Qualität gerichtet, ermög-

licht unsere gesamte Produktpalette die Umsetzung verschiedenster Raum-

konzepte. Vom digitalen Design über die technische Produktentwicklung 

bis hin zur Fertigung, Bemusterung und Beratung bieten wir Ihnen alles aus 

einer Hand. 

Untrennbar verbunden mit den INTERBAU-BLINK Produkten und Erfolgsga-

rant sind unsere 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Wissen um den 

richtigen Umgang mit Ton wird über Generationen hinweg weitergegeben 

und beeinflusst die Qualität unserer Arbeit in ganz entscheidender, positiver 

Weise. Als mittelständisches Familienunternehmen mit modernsten Anlagen 

erfüllt INTERBAU-BLINK Beschäftigungsstandards auf dem Niveau eines mo-

dernen, sozial verantwortungsvollen Unternehmens.

H O C H W E R T I G  •  R E G I O N A L  •  T R E N D S T A R K

Maskottchen der Kinderkrebshilfe Mainz e. V.
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H O M E  C O L L E C T I O N

Gestalten Sie Ihre persönlichen Wohn[t]räume mit unserer HOME COLLECTION. 
Hochwertige Wohnkeramik produziert aus regionalem Ton mit Leidenschaft und High-Tech. 
100 % Made in Germany.

Designvielfalt von klassisch-elegant bis ländlich-rustikal, lässt Sie in unterschiedliche Stilwelten 
eintauchen. Naturnahe Farbvarianten in zahlreichen Formaten – von 31 x 31 cm bis 60 x 60 cm – 
sowie spezielle Formteile ermöglichen perfekte keramische Lösungen für die verschiedensten 
Projekte in Innen- und Außenbereichen. Funktional, langlebig und ästhetisch.

ZUHAUSE IST KEIN ORT, 
SONDERN EIN GEFÜHL.
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NEU
SERIE OPUS

JETZT IM FORMAT  
60 x 60 cm



H O M E  C O L L E C T I O N

HINWEIS
•  Bei Bestellungen muss stets an die 6-stellige Format-Nr. die entsprechende Farbnummer angehangen werden. 
Beispiel: Bodenfliese Landscape, Format 597 x 297 mm, Farbe: Kiesel entspricht Format-Nr. 21 6030 + Farb-Nr. 092 = Artikel-Nr. 21 6030 092
 • Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.
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ALPEN RH

Diese Serie überzeugt speziell durch ihre vielfältigen Einsatzgebiete aufgrund der hohen 
Rutschhemmungsklasse, die besonders für die Verwendung in Außenbereichen geeignet 
ist. Ihre natürlichen Farben verbinden Ursprünglichkeit und Funktionalität zu einem hoch-
wertigen Gesamtkonzept. Eine bewusste Anspielung auf ihre Langlebigkeit und Bestän-
digkeit steckt auch im Seriennamen ALPEN – eine Verneigung vor dem höchsten Gebirge 
Mitteleuropas.

authentische Ursp rünglichkei t

ALPEN Bernardino RH, 31 x 31 cm · Art.-Nr. 22 3131 043
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ALPEN RH

ALPEN Bernardino RH
Farb-Nr. 043 | IV | R 11/B

ALPEN Allgäu RH
Farb-Nr. 044 | IV | R 11/B

ALPEN Engadin RH
Farb-Nr. 045 | IV | R 11/B

ALPEN Anthrazit RH
Farb-Nr. 058 | IV | R 11/B

ALPEN Kastanie RH
Farb-Nr. 059 | IV | R 11/B

ALPEN | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese

R 11/B

310 x 310 x 8

22 3131

109

m2

10,00

1,66

10

1,00

68

68

Sockelleiste**

310 x 80 x 8

24 3107

320

Stück

3,20

0,42

34

-

64

-

Florentinerstufe

R 11/B

310 x 320 x 9

24 3166

381

Stück

3,20

2,00

6

-

34

-

Florentiner Eckstufe

R 11/B

320 x 320 x 9

24 3155

384

Stück

-

3,35

1

-

-

-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** teilweise abweichende Farbbezeichnungen auf der Verpackung
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ATRIUM

Zu Zeiten der Römer galt das Atrium als zentraler Raum des Hauses. Heute wird der Be-
griff im Architekturbereich für die verschiedenen Varianten eines Innenhofes verwendet. 
Die pflegeleichte Fliesenserie ATRIUM ist sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche viel-
fältig einsetzbar. Mit den formschönen Florentiner- und Florentiner-Eckstufen gelingen stil-
echte Treppenanlagen, Fensterbänke, Sitzgelegenheiten u. v. m. 

länd liche Robusthei t

ATRIUM Hellgrau, 31 x 31 cm · Art.-Nr. 22 3131 500
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ATRIUM

ATRIUM Hellgrau
Farb-Nr. 500 | IV | R 10

ATRIUM Cotto
Farb-Nr. 504 | IV | R 10

ATRIUM Mittelgrau
Farb-Nr. 501 | IV | R 10

ATRIUM Graubraun
Farb-Nr. 507 | IV | R 10

ATRIUM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

108

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Sockelleiste 

310 x 80 x 8

24 3108

231

Stück

3,20

0,42

34

-

-

-

Florentinerstufe

R 11

310 x 320 x 9

24 3166

381

Stück

3,20

2,00

6

-

34

-

Florentiner Eckstufe

R 11

320 x 320 x 9

24 3155

384

Stück

-

3,35

1

-

74

-

Längsschenkel

R 10

310 x 105 x 52 x 8

24 4899

396

Stück

3,20

0,84

8

-

-

-

*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | Bitte beachten: Für die Florentinerstufe und die Florentiner Eckstufe gelten andere Farbnummern!

Achtung: Abweichende Farb-Nummern für Florentiner- und Florentiner Eckstufen [ IV | R 11]

Hellgrau: Farb-Nr. 510 | Mittelgrau: Farb-Nr. 511 | Cotto: Farb-Nr. 514 | Graubraun: Farb-Nr. 517
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CHIANTI

Die Natursteinoptik der Serie CHIANTI strahlt mit ihrem authentischen Design in jedem 
Raum ein zeitlos edles Ambiente aus. Unaufdringliche Strukturen und Maserungen in wei-
chen Grau- und Beigetönen fügen sich in jede Umgebung harmonisch ein. Sockelleisten 
und Mosaikmatten ergänzen das Sortiment und ermöglichen die unkomplizierte Umset-
zung vielfältiger Raumkonzepte.

natürliche Steinop tik

CHIANTI Arbia Weißbeige, 70 x 35 cm · Art.-Nr. 21 7035 520
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CHIANTI

CHIANTI Arezzo Beige
Farb-Nr. 519 | IV | R 10

CHIANTI Trionto Grau**
Farb-Nr. 521 | IV | R 10

CHIANTI Arbia Weißbeige
Farb-Nr. 520 | IV | R 10

CHIANTI Impero Graubeige
Farb-Nr. 522 | IV | R 10

CHIANTI Ambra Anthrazit**
Farb-Nr. 523 | IV | R 10

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese 

rektifiziert | R 10

698 x 348 x 9

21 7035

261

m2

4,07

5,00

5

1,229

44

54,06

Sockelleiste 

698 x 80 x 9

74 7008

250

Stück

1,42

1,10

10

-

-

-

Mosaikmatte 

32 mm | R 10/B

348 x 348 x 9

75 3535

264

Stück

8,00

2,00

4

-

-

-

CHIANTI | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb
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FOSSIL

Feine Linien mit dezenten Maserungen, die an Holzstrukturen erinnern, prägen das authen-
tische, charakterstarke Design der Serie FOSSIL. Die warmen, erdigen Farbnuancen auf einer 
matten Oberfläche schaffen ein zeitgemäßes und harmonisches Wohngefühl. Ergänzende 
Sockelleisten und Mosaikmatten garantieren eine vielseitige Anwendung in Neu- und Be-
standsbauten und erheben diese Serie zu einem modernen Klassiker.

moderne Holzin terpre ta tion

FOSSIL Antissa Creme, 70 x 35 cm · Art.-Nr. 21 7035 555
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FOSSIL

FOSSIL Curio Grau**
Farb-Nr. 557 | IV | R 10

FOSSIL Namib Sand
Farb-Nr. 556 | IV | R 10

FOSSIL Antissa Creme
Farb-Nr. 555 | IV | R 10

FOSSIL Sigre Graubraun**
Farb-Nr. 558 | IV | R 10

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese 

rektifiziert | R 10 

698 x 348 x 9

21 7035

269

m2

4,07

5,00

5

1,229

44

54,06

Sockelleiste 

698 x 80 x 9

74 7008

250

Stück

1,42

1,10

10

-

-

-

Mosaikmatte 

47 mm | R 10/B

348 x 348 x 9

75 3535

264

Stück

8,00

2,20

4

-

-

-

FOSSIL | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb
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An die Weiten des sagenumwobenen Weltreiches der Römer erinnernd, überzeugt das  
Design der Serie IMPERIA durch feine Steinstrukturen und weiche Verläufe, die für Tiefe und 
Dynamik sorgen. Mit ihrem neutralen Farbspektrum, in Kombination mit unterschiedlichen 
Verlegearten und einer schmalen Verfugung, lassen sich zeitgemäß und modern wirkende 
Planungen realisieren.

IMPERIA

feine S teinst ruk turen

IMPERIA Seidenbeige, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 395
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IMPERIA

IMPERIA Graphitgrau** 
Farb-Nr. 397 | IV | R 10

IMPERIA Nerograu**
Farb-Nr. 398 | IV | R 10 

IMPERIA Seidenbeige
Farb-Nr. 395 | IV | R 10 

IMPERIA Perlengrau
Farb-Nr. 396 | IV | R 10 

IMPERIA  Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese 
rektifiziert | R 10

597 x 297 x 8

21 6030

272

m2

5,56

3,12

8

1,439

40

57,56

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben
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Inspiriert von der felsigen Küstenlandschaft Cornwalls ist das Design der Serie LANDSCAPE 
von einem ursprünglichen und steinigen Charakter mit kleinen Einschlüssen geprägt. Die 
Adaption natürlichen Steins spiegelt sich auch in den vier Farbvarianten wider, die sich 
sowohl für modern-puristische als auch rustikale Planungen eignen. Die funktionalen 
Formate mit hoher Rutschhemmungsklasse lassen sich perfekt für verschiedenste 
Anwendungen in In- und Outdoorbereichen einsetzen. 

LANDSCAPE

wohnliche Landhausmomente

LANDSCAPE Sand, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 090
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LANDSCAPE

LANDSCAPE Sand
Farb-Nr. 090 | IV | R 10/B 

LANDSCAPE Kiesel
Farb-Nr. 092 | IV | R 10/B 

LANDSCAPE Cotto
Farb-Nr. 091 | IV | R 10/B 

LANDSCAPE Graphit**
Farb-Nr. 093 | IV | R 10/B 

LANDSCAPE | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit 

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese

R 10/B | rektifiziert

597 x 297 x 8

21 6030

247 

m2

5,56

3,12

8

1,439

40

57,56

Steinzeugfliese

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

183

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Längsschenkel

R 10

310 x 105 x 52 x 8 

24 4899

396

Stück

3,20

0,84

8

-

-

-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben
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Der Designklassiker, der seine Sinnlichkeit aus der Reduktion schöpft. Schlicht und 
schnörkellos. Zeitlos schön – in den Farbwelten grau, cremebeige und braun fügt sich die 
Serie LITHOS perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile ein. Die dezente Optik verbreitet 
an dem Ort, an dem Sie täglich Ihre Zeit verbringen, eine angenehme Atmosphäre mit 
ausgleichendem Charakter – innen wie außen.

LITHOS

dezente Wohlfühlatmosphäre

LITHOS Devon Grau, 31 x 31 cm · Art.-Nr. 22 3131 334
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LITHOS R 10 | INDOOR & OUTDOOR  Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

LITHOS Jura Gelb

LITHOS Perm Braun

LITHOS Trias Anthrazit

LITHOS Devon Grau

LITHOS Silur Creme

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese  

rektifiziert| R 10

698 x 348 x 9

21 7035

244

-

-

✔

✔

✔

m2

4,07

5,00

5

1,229

44

54,06

Steinzeugfliese  

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

230

✔

✔

✔

✔

✔

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Steinzeugfliese  

R 10

245 x 245 x 9

22 2424

145

-

✔

✔

✔

✔

m2

16,00

1,22

16

1,00

72

72,00

Längsschenkel

R 10

310 x 152 x 52 x 9,5

24 4888

234

✔

✔

✔

✔

✔

Stück

3,20

1,25

8

-

40

-

Längsschenkel

R 10

245 x 105 x 52 x 9

24 4877

242

-

✔

✔

✔

✔

Stück

4,00

0,68

8

-

84

-

Mosaikmatte

32 mm | R 10/B

313 x 313 x 9,5

75 3131

233

-

-

✔

✔

✔

m2

10,00

1,65

10

1,00

-

-

Modern-Line  

Kantenstufe | R 10

310 x 307 x 35 x 9

24 3144

239

-

-

auf Anfrage

auf Anfrage

-

Stück

3,2

2,00

6

-

34

-

Modern-Line 

Eckstufe | R 10

307 x 307 x 35 x 9

24 3133

240

-

-

auf Anfrage

auf Anfrage

-

Stück

-

2,45

1

-

-

-

Sockelleiste 

698 x 80 x 9

74 7008

250

-

-

✔

✔

✔

Stück

1,42

1,10

10

-

-

-

Sockelleiste 

310 x 80 x 8

24 3108

231

✔

✔

✔

✔

✔

Stück

3,20

0,42

34

-

-

-

Sockelleiste 

245 x 80 x 8

24 2408

241

-

✔

✔

✔

✔

Stück

4,00

0,30

40

-

-

-

LITHOS R 11/B | INDOOR & OUTDOOR  Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb GIGA-Line® STUFEN R 10 | R 11/B  Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

LITHOS Trias Anthrazit

LITHOS Devon Grau

LITHOS Silur Creme

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese  

rektifiziert | R 11/B

698 x 348 x 9

21 7035

252

-

✔

-

m2

4,07

5,00

5

1,229

44

54,06

Steinzeugfliese  

R 11/B

310 x 310 x 9,5

22 3131

236

✔

✔

✔

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Modern-Line  

Kantenstufe | R 11/B

310 x 307 x 35 x 9,5

24 3144

237

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Stück

3,20

2,00

6

-

34

-

Modern-Line  

Eckstufe | R 11/B

307 x 307 x 35 x 9,5

24 3133

238

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Stück

-

2,45

1

-

-

-

GIGA-Line® Stufe

2-teilig | R 10

400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 | 400 - 1350 x 150 x 10,0

24 9944

248

-

✔

auf Anfrage

Set

-

13,95

1

-

-

-

GIGA-Line® Stufe

2-teilig | R 11/B

400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5 | 400 - 1350 x 150 x 10,0

24 9944

251

-

✔

-

Set

-

13,95

1

-

-

-

LITHOS Perm Braun
Farb-Nr. 332 | IV

LITHOS Devon Grau**
Farb-Nr. 334 | IV

LITHOS Trias Anthrazit**
Farb-Nr. 333 | IV

LITHOS Jura Gelb
Farb-Nr. 330 | IV

LITHOS Silur Creme
Farb-Nr. 335 | IV

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben |  ✔ Produkt nur in bezeichneter Farbe erhältlich
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MURANO

Schon im 14. Jahrhundert waren Glasprodukte aus Murano, einer Inselgruppe in der Lagune 
von Venedig, als Luxusartikel in der ganzen Welt bekannt. Durch ihre edel-dezente Optik  
besticht auch das Design der Serie MURANO. Unaufdringliche aber elegant wirkende Farb-
nuancen, unterstreichen den persönlichen Einrichtungsstil und erzeugen eine ausgleichen-
de Raumwirkung.

zei tlose Eleganz

MURANO Opal Weißgrau, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 391 | MURANO Opal Weißgrau, Mosaik 30 x 30 cm · Art.-Nr. 75 3030 391
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MURANO

MURANO Quarz Dunkelgrau**
Farb-Nr. 392 | IV | R 10

MURANO Opal Weißgrau
Farb-Nr. 391 | IV | R 10

MURANO Achat Braun**
Farb-Nr. 390 | IV | R 10

MURANO Onyx Anthrazit**
Farb-Nr. 393 | IV | R 10

MURANO | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese 
rektifiziert / R 10

597 x 297 x 8

21 6030

270

m2

5,56

3,12

8

1,439

40

57,56

Sockelleiste 

597 x 80 x 8

74 6008

192

Stück

1,66

0,85

10

-

-

-

Mosaikmatte 

47 mm | R 10/B

297 x 297 x 8

75 3030

190

Stück

11,00

1,45

11

1,00

-

-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben
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NATURE ART

Warme, einladende Farbtöne verleihen der Wohnkeramik der NATURE ART Kollektion ihren 
unverwechselbaren mediterranen Touch. In Kombination mit einem fließenden Farbverlauf 
fügt sich diese klassische Serie harmonisch in jede Wohnsituation ein. Mit ihrem naturna-
hen Design überzeugt Nature Art auch in Außenbereichen und lässt die Grenzen zwischen 
gefühltem Urlaub und alltäglicher Realität schwinden.

medi terranes Urlaubsfeeling

NATURE ART Bambus Beige, 31 x 31 cm · Art.-Nr. 22 3131 112
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NATURE ART

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

NATURE ART Tangra Grau
Farb-Nr. 110 | IV | R 10

NATURE ART Terra Braun
Farb-Nr. 116 | IV | R 10

NATURE ART Bambus Beige
Farb-Nr. 112 | IV | R 10

NATURE ART Quarz Grau
Farb-Nr. 119 | IV | R 10

NATURE ART | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit 

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

230

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Sockelleiste 

310 x 80 x 8

24 3108

231

Stück

3,20

0,42

34

-

-

-

Längsschenkel

310 x 152 x 52 x 9,5

24 4888

234

Stück

3,20

1,25

8

-

40

-
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Als Gesamtwerk mit subtiler Raffinesse überzeugt diese Serie mit harmonischen Farbwelten 
und passendem Zubehör für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Die Dekore 
bestechen durch ihren nostalgischen Charakter und bieten Spielraum für ansprechende, 
individuelle Fliesenprojekte. Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik 
ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte und Einrichtungsstile in Neu- und  
Bestandsbauten.

OPUS

stilvolle Harmonie

OPUS Hellgrau, 60 x 60 cm · Art.-Nr. 52 6060 375
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OPUS

R 10/B

OPUS Mittelgrau, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 376 | OPUS Mittelgrau, Mosaik 30 x 30 cm · Art.-Nr. 75 3030 376
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OPUS

DEKORE | 6er Set pro Farbe | 30 x 30 cm

ARTIKEL-NR. DEKORSETS

DEKORSET Beige Art.-Nr. 25 3030 373 | IV | R 10/B

DEKORSET Braunbeige** Art.-Nr. 25 3030 374 | IV | R 10/B

DEKORSET Hellgrau Art.-Nr. 25 3030 375 | IV | R 10/B

DEKORSET Mittelgrau** Art.-Nr. 25 3030 376 | IV | R 10/B

DEKORSET Anthrazit** Art.-Nr. 25 3030 377 | IV | R 10/B

Abb. Beige

OPUS Beige, 60 x 60 cm · Art.-Nr. 52 6060373 | OPUS Beige, Mosaik 30 x 30 cm · Art.-Nr. 75 3030 373

OPUS Beige, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 373 | OPUS Beige, Dekorset 30 x 30 cm · Art.-Nr. 25 3030 373
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OPUS

OPUS Beige
Farb-Nr. 373 | IV | R 10/B

OPUS Hellgrau
Farb-Nr. 375 | IV | R 10/B

OPUS Braunbeige**
Farb-Nr. 374 | IV | R 10/B

OPUS R 10/B | INDOOR & OUTDOOR OPUS R 10 | INDOOR & OUTDOOR

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit 

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Feinsteinzeugfliese 1

rektifiziert | R 10/B

597 x 597 x 8

52 6060

267

m2

2,778

6,9

3

1,08

40

43,20

Steinzeugfliese 2

rektifiziert | R 10/B

597 x 297 x 8

21 6030

278 

m2

5,56

3,12

8

1,439

40

57,56

Dekorfliese im 6er Set 2

rektifiziert | R 10/B

297 x 297 x 8

25 3030

162

Karton

11,00

1,49

6 =1 Set

-

-

-

Mosaikmatte 2

47 mm | R 10/B

297 x 297 x 8 

75 3030

190

Stück

11,00

1,45

11

1,00

-

-

Steinzeugfliese 2 

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

108

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Längsschenkel 2

R 10

310 x 105 x 52 x 8

24 4899

396

Stück

3,20

0,84

8

-

-

-

1 Feinsteinzeug gem. EN 14411 BIa | 2 Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb | * Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

OPUS Mittelgrau**
Farb-Nr. 376 | IV | R 10/B

OPUS Anthrazit**
Farb-Nr. 377 | IV | R 10/B
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TEBA

Von der sandigen, teilweise felsigen Landschaft um die spanische Stadt TEBA inspiriert, 
schafft diese Serie mit ihren naturnahen Steinstrukturen und Farben besonders harmoni-
sche Raumeindrücke. Mit dem breit gefächerten Formteilprogramm lassen sich sämtliche 
Anwendungen im Innen- und Außenbereich perfekt realisieren. So entstehen authentische 
Raumkonzepte – zeitlos, pflegeleicht und mit natürlichem Charakter.

zei tlose Natürlichkei t

TEBA Birke, 31 x 31 cm · Art.-Nr. 22 3131 047 | TEBA Birke, Längsschenkel 31 x 10,5 cm · Art.-Nr. 24 4899 047
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TEBA

TEBA Dolomiti
Farb-Nr. 040 | IV | R 10

TEBA Alpi
Farb-Nr. 041 | IV | R 10

TEBA Buche
Farb-Nr. 046 | IV | R 10

TEBA Birke
Farb-Nr. 047 | IV | R 10

TEBA Anthrazit
Farb-Nr. 042 | IV | R 10

TEBA Kastanie
Farb-Nr. 049 | IV | R 10

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** nicht im Farbton Kastanie

TEBA | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese

R 10

310 x 310 x 8

22 3131

110

m2

10,0

1,66

10

1

68

68

Steinzeugfliese**

R 10

245 x 245 x 8

22 2424

165

m2

16,0

1,22

16

1

72

72

Sockelleiste

310 x 80 x 8

24 3107

320

Stück

3,2

0,42

34

-

64

-

Sockelleiste** 

245 x 73 x 8

24 2407

390

Stück

4,0

0,30

40

-

88

-

Längsschenkel

R 10

310 x 105 x 52 x 8

24 4899

396

Stück

3,20

0,84

8

-

48

-

Längsschenkel**

R 10

245 x 105 x 52 x 8

24 4877

367

Stück

4,00

0,68

8

-

84

-
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VULKANO

Die Premium-Serie VULKANO setzt Maßstäbe in Punkto zeitloser Eleganz. Das harmonische 
Design mit authentischem Steincharakter in vier neutralen Farbstellungen ist die perfekte 
Basis für verschiedenste Einrichtungsstile und Materialkombinationen. Gleichzeitig bietet 
das breite Zusatzsortiment nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten im Innen- 
und Außenbereich. Lassen Sie sich inspirieren.

moderne Eleganz

VULKANO Hellgrau, 70 x 35 cm · Art.-Nr. 21 7035 524 | VULKANO Hellgrau, Mosaik 31 x 31 cm · Art.-Nr. 75 3131 524

34



VULKANO

VULKANO Anthrazit**
Farb-Nr. 526 | IV | R 10

VULKANO Mittelgrau**
Farb-Nr. 525 | IV | R 10

VULKANO Hellgrau
Farb-Nr. 524 | IV | R 10

VULKANO Beige
Farb-Nr. 527 | IV | R 10

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

Steinzeugfliese 

rektifiziert | R 10

698 x 348 x 9

21 7035

265

m2

4,07

5,00

5

1,229

44

54,06

Steinzeugfliese 

R 10

310 x 310 x 9,5

22 3131

266

m2

10,00

2,00

8

0,80

68

54,40

Sockelleiste

698 x 80 x 9

74 7008

250

Stück

1,42

1,10

10

-

-

-

Sockelleiste 

310 x 80 x 8

24 3108

231

Stück

3,20

0,42

34

-

-

-

Längsschenkel

R 10

310 x 205 x 47 x 9,5

24 4820

253

Stück

3,20

1,40

8

-

-

-

Mosaikmatte

32 mm | R 10/B

313 x 313 x 9,5

75 3131

233

Stück

10,00

1,65

10

1

-

-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | ** kolorierter Scherben

VULKANO | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb
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BRICK LOFT

Die Riemchen der Home Collection Serie BRICK LOFT setzen gestalterisch hochwertige und 
langlebige Statements. Ob als solistischer Eyecatcher im Bereich der Innenarchitektur oder 
in Kombination mit aktuellen WDV Systemen für verschiedenste Projekte der Fassadenge-
staltung. Die Allrounder-Serie bietet sieben Farbstellungen, um jedem Bauprojekt seinen 
ganz eigenen Charakter zu verleihen und die Architektur optimal zur Geltung zu bringen.

langlebige Statement s

RIEMCHEN

[NF/Normalformat]

240 x 71 x 10

23 2407 01

276 

m2

48

0,38

29

0,6042

99

59,82

ECKWINKEL

[Mindestabnahme]

240 x 115 x 71 x 10

24 2280 01

282

Stück

-

0,55

-

-

-

-

RIEMCHEN | INDOOR & OUTDOOR 
Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer 

BRICK LOFT Taupe, 240 x 71 mm · Art.-Nr. 23 2407 01 0016
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BRICK LOFT

für Indoor und  
        Outdoor P rojekte

BRICK LOFT Taupe
Farb-Nr. 0016

BRICK LOFT Anthrazit
Farb-Nr. 0011

BRICK LOFT Hellgrau
Farb-Nr. 0014

BRICK LOFT Vanille
Farb-Nr. 0017

BRICK LOFT Felsgrau
Farb-Nr. 0012

BRICK LOFT Sand
Farb-Nr. 0015

BRICK LOFT Ziegel
Farb-Nr. 0018
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SPALTPLATTEN

Die traditionelle Spaltplatte – bei über 1200° C als Doppelplatte gebrannt und durch Spal-
tung getrennt – hat sich jahrzehntelang als äußerst robust bewährt. Die durch das Extru-
dierverfahren auf der Rückseite schwalbenschwanzförmig gerillten Fliesen, zeichnen sich 
durch ihr Porengefüge als besonders frostsicher aus. Mit ihrer extremen Robustheit ist die 
Spaltplatte prädestiniert für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen, Treppen, in Garagen 
oder an Fassaden.

ext rem Wetterfest

SPALTPLATTE Rot Uni, 24 x 11,5 cm · Art.-Nr. 11 1100 153
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SPALTPLATTEN

SPALTPLATTE Denver, glasiert
Farb-Nr. 170 | IV | R 10

SPALTPLATTE Rot Uni, unglasiert
Farb-Nr. 153 | IV | R 11/B

DENVER GLASIERT | Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

SPALTPLATTE

R 10

240 x 115 x 10

11 1100

113

m2

33

0,55

23

0,7

105

73,5

LÄNGSSCHENKEL

R 10

240 x 115 x 52 x 10

14 4822

301

Stück

4

0,86

8

-

98

-

* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

ROT UNI UNGLASIERT | Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 AIb

Werkmaß [mm]

Format-Nr.*

PG je Mengeneinheit

Mengeneinheit

St./m2 bzw. m inkl. Fuge

kg/Stück ca.

Stück je Paket

m2 je Paket

Pakete je Palette

m2 je Palette

SPALTPLATTE

R 11/B

240 x 115 x 10

11 1100

101

m2

33

0,55

23

0,7

105

73,5

LÄNGSSCHENKEL

R 11/B

240 x 115 x 52 x 10

14 4822

310

Stück

4

0,86

8

-

98

-
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I N T E R B A U  E X T R U D I E R T

DAS EXTRUDIERVERFAHREN – VEREINIGUNG DER ELEMENTARKRÄFTE

4 ELEMENTE

ERDE FEUERLUFTWASSER

PREMIUM-QUALITÄT DURCH PREMIUM-TECHNOLOGIE:  
INTERBAU EXTRUDIERT

Tonhaltiger Erde wird Wasser zugegeben und so geschmeidig gemacht. Da-
bei entsteht eine sehr homogene, plastisch formbare Masse. In einem buch-
stäblich fließenden Arbeitsprozess, dem Extrudieren, wird diese Masse ver-
dichtet und passiert ein Mundstück, das die Form der Fliese vorgibt. Durch 
unterschiedliche Mundstücke sind verschiedene Formen möglich, von der 
Bodenfliese über hochwertige Treppenstufen bis zum Terrassenelement. 
Auch die charakteristische Unterseite der Fliesen mit ihren ausgeprägten 
Haftrillen wird durch die Form des Mundstücks bestimmt. 

Anschließend wird den Fliesen das Wasser behutsam durch Trocknung ent-
zogen. Dabei hinterlässt es Spuren im Ton: Eine feine Struktur von mitein-
ander verbundenen Poren. Sozusagen eine Art „Mikro- Drainage”, die auch 
nach dem Brennen der Fliesen bei 1250° C erhalten und lebenslang aktiv 
bleibt. Sie nimmt z. B. Schwitzwasser unter der Fliese auf und leitet es mit-
tels der Kapillarkräfte durch die Fliese hindurch zu den Fugen, wo es ver-
dunstet.

VORTEILE DES EXTRUSIONSVERFAHRENS

➚ Atmungsaktiv wie High-Tech Textilien

➚ lässt kein Oberflächenwasser durch

➚  Die Mikrostruktur leitet Schwitzwasser und Wasserdampf, die unter der 
Fliese entstehen können durch die Fliese hindurch zu den Fugen ab, wo 
sie verdunsten.

➚  Rillen sorgen für eine Verkrallung im Kleber, wodurch unschlagbare Haf-
tungswerte entstehen.

➚  Auch die scheinbar glatten Flächen haben mikrofeine Poren. Diese ver-
stärken die Haftzugfestigkeit enorm.

Speziell beim Extrudieren entsteht eine Mikro-Drainage und eine raue Haft-
oberfläche. Diese Eigenschaften bleiben für die gesamte Lebensdauer der 
Fliese erhalten.
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1.  Der Untergrund für die Verlegung muss planeben, tragfähig und staub-
frei sein. Auf ausreichendes Gefälle sollte geachtet werden. Eine Vorbe-
handlung muss nach Angabe des Kleberherstellers erfolgen.

2.  Die Verklebung der Auftrittsfläche sollte im Buttering-Floating Verfah-
ren [d. h. Kleber auf Untergrund und Fliesenunterseite auftragen] erfol-
gen.

3.  Das Erstellen des Untergrundes sowie die Verlegung und Einbringung 
bzw. Anlegen der Dehnfuge hat nach den anerkannten Regeln der 
Technik zu erfolgen [Merkblätter für Fliesenverlegung].

4.  Bitte prüfen Sie die Fliesen bezüglich Sortierung, Farbe und Maß vor 
der Verlegung. Spätere Beanstandungen können wir nicht anerkennen.

5.  Mischen Sie die Fliesen aus mehreren Kartons, um ein ansprechendes 
Farbspiel zu erreichen. Verlegen Sie die Fliesen in einer Rillenrichtung 
[Unterseite].

6.  Wählen Sie eine adäquate Fugenbreite [Spaltplatten 8 - 10 mm | Boden-
fliesen mit Naturkante 5 - 6 mm | rektifizierte Platten mindestens 3 mm].

7.  Verlegen Sie Stufenplatten und Längsschenkel bitte entsprechend der 
Abbildung mit einem vorderseitigen Hohlraum [als Distanzstreifen kön-
nen Sie Schaumstoff oder Pappe verwenden].

8.  Jede einzelne extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus 
natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch 
minimalste Eisenausschmelzungen, die als kleiner schwarzer Punkt ver-
einzelt auftreten. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.

9.  Treppenstufen und Längsschenkel sind Sonderformteile. Sie ermögli-
chen attraktive, vollkeramische Lösungen in Eck- und Kantenbereichen. 
Die Herstellung dieser keramischen Teile unterscheidet sich von der 
Produktion von Flächenfliesen. Moderate Farbnuancen zwischen Form-
teil und Flächenfliese begründen keine Beanstandung.

*  Diese Verlegehinweise stellen keine Montageanleitung dar. Die Verlegung der Fliesen hat nach dem 
Stand der Technik und nach den maßgeblichen Grundsätzen des Fliesenverlegehandwerks zu er-
folgen [Handbuch der Techniker, 4W].

V E R L E G U N G  V O N  S T U F E N  &  L Ä N G S S C H E N K E L N

WICHTIGE VERLEGEHINWEISE*

 VERLEGUNG VON MODERN-LINE STUFEN

Beton oder Stahlbeton

Hohlraum nach  
Entfernen des  
Distanzstreifens 3-5 mm

Fliese

Fliesenkleber

Florentinerstufe

 VERLEGUNG VON FLORENTINERSTUFEN

Hohlraum nach  
Entfernen des  
Distanzstreifens 3-5 mm

Dauerelastische 
Fuge

Fliese

Fliesenkleber

Längsschenkel

 VERLEGUNG VON LÄNGSSCHENKELN [BALKONRANDSTEINEN]

Modern-Line StufeHohlraum nach  
Entfernen des  
Distanzstreifens 3 mm

 
Stellstufe bzw. Fliese

Fliesenkleber Beton oder StahlbetonBeton oder Stahlbeton
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Im Privatbereich unterliegen keramische Bodenbelagsflächen [wie z. B. private Badezimmer oder Küchen] keinen geregelten Vorgaben. INTERBAU-BLINK 
empfiehlt, trittsichere Fliesen entsprechend der vorgesehenen Nutzungsart und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis zu wählen. Als Leitlinie empfehlen 
wir die Rutschhemmungsvorgaben für öffentlich genutzte Bereiche.

TRITTSICHERHEIT FÜR PRIVATE BEREICHE

TRITTSICHERHEIT FÜR ÖFFENTLICHE, MIT SCHUHEN BEGANGENE ARBEITSBEREICHE 

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, mit Schuh-
werk begangenen Arbeitsbereichen werden durch folgende Institutionen 
festgelegt:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 | 44149 Dortmund | www.baua.de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV] 
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www. dguv.de

Die Rutschhemmungsklassen gelten für mit Schuhwerk begangene Fußbö-
den in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen wird gemäß dem 
durch DIN 51130 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit 
entsprechendem Neigungswinkel getestet und den Bewertungsgruppen 
von R 9 bis R 13 zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeits-
räumen, -bereichen und betrieblichen Verkehrswegen mit Rutschgefahr 
entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 108-003. Diese 
wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung publiziert. 
[www.dguv.de]

Bewertungsgruppen

R 9

R 10

R 11

R 12

R 13

Neigungswinkel

> 6° - 10°

geringer Haftreibwert

> 10° - 19°

normaler Haftreibwert

> 19° - 27°

erhöhter Haftreibwert

> 27° - 35°

erhöhter Haftreibwert

> 35°

erhöhter Haftreibwert

Gewerbebereich

Trittsicherheit für öffentliche, mit Schuhen begangene Arbeitsbereiche

T R I T T S I C H E R H E I T  &  R U T S C H H E M M U N G

TRITTSICHERHEIT FÜR BARFUSS BEGANGENE BEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, barfuß be-
gangenen Bereichen werden durch folgende Institution festgelegt:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV] 
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | www. dguv.de

Die Rutschhemmungsklassen gelten für nassbelastete Barfußbereiche,  
z. B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräu-
men von Sport- und Arbeitsstätten, für die der Träger der gesetzlichen  
Unfallversicherung zuständig sind.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen für nassbelastete Bar-
fußbereiche wird gemäß dem durch DIN 51097 vorgegebenen Prüfverfah-
ren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet 
und der Bewertungsgruppe A, B oder C zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen für nass-
belastete Barfußbereiche entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der 
DGUV Regel 207-0063. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung [www.dguv.de] publiziert.

Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind 
zusätzlich die Anforderungen der DGUV-Regel 108-003 zu beachten.

Bewertungsgruppen

A

B

C

Neigungswinkel

≥ 12°

≥ 18°

≥ 24°

Barfußbereich

Trittsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche

ANTI
SLIP
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	KERAMISCHE FLIESEN SIND ÄUSSERST PFLEGELEICHT

Lange Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygieneeigenschaften und 
hohe Funktionalität in privaten und öffentlichen Bereichen sind die besten 
Argumente für diesen robusten und dabei hoch dekorativen Werkstoff.

Unsere glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen sich durch eine prob-
lemlose Reinigungsfähigkeit aus.

Es ist sinnvoll, durch Abstreifroste, Fußmatten und Sauberlaufzonen etc. 
die Eingangsbereiche sauber zu halten und so zu verhindern, dass über-
haupt Schmutz hereingetragen werden kann.

Folgende Regeln sind zu beachten:

1.    Wählen Sie ein für die Art der Verschmutzung geeignetes handelsüb-
liches Reinigungsmittel aus und wenden Sie es gemäß den Herstel-
lervorgaben an. Bitte beachten Sie, dass keinesfalls Reinigungsmittel 
verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen [Fluoride] 
enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Verdünnung 
die Keramik an.

2.    Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern 
und ihn anzulösen.

3.    Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwen-
den Sie keine Pads oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz.

4.    Den gelösten Schmutz gründlich wegspülen, absaugen oder aufneh-
men.

	ERSTREINIGUNG NACH UNMITTELBARER FERTIGSTELLUNG 
 DES BELAGES

Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche 
Reinigung mit einem geeigneten Reiniger vorzunehmen. Zementschleier 
entfernen Sie mit sauren Reinigungsmitteln, handelsüblich als Zement-
schleierentferner bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass saure Reiniger Ze-
mentfugen angreifen. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie die Fugen 
vornässen und nach der Anwendung den Belag gründlich mit klarem Was-
ser abspülen. Je nach Konzentrierung hat eine Neutralisation stattzufin-
den. Fett- und wachshaltiger Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen 
Reinigern entfernen.

	GEWERBLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

Sie ist je nach Verschmutzung notwendig. Bei besonders intensiver Fre-
quentierung sollte mehrmals täglich gereinigt werden. Zur Unterhalts-
reinigung reicht im Allgemeinen ein handelsüblicher Reiniger. Bitte be-
achten Sie, dass Reiniger mit einem filmbildenden Pflegemittel unter 
Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Tritt-
sicherheit negativ beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können. 

	HARTNÄCKIGE FLECKEN
Kalkablagerungen, Urinstein und Metallabrieb lassen sich am besten 
durch saure Reiniger eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Ent-
fernung des Reinigers durch Spülen oder Neutralisieren, nachdem dieser 
eingewirkt hat. Farbreste, Kunststoffe, Teer oder Ähnliches lassen sich zum 
Beispiel mit Benzin, Azeton oder Abbeizpasten gut entfernen. Dies gilt 
ebenso für Epoxidharze. Fette, Wachse und Öle werden durch stark alkali-
sche Reiniger gelöst und sind damit gut zu beseitigen.

	UNGLASIERTE KERAMIK

Unglasierte Keramik ohne Imprägnierung kann durch bestimmte Flecken-
bildner verunreinigt werden, ohne dass diese Flecken vollständig zu ent-
fernen sind. Nicht oberflächenvergütete, unglasierte Keramik kann vor-
beugend imprägniert werden, wenn damit zu rechnen ist, dass Fette oder 
Öle auf den Belag einwirken können. Fragen Sie nach geeigneten Produk-
ten im Fliesenfachhandel.

	KERAMIK FÜR SPEZIELLE EINSATZZWECKE

In unserem Lieferprogramm befindet sich eine breite Palette trittsiche-
rer, bzw. rutschhemmender glasierter und unglasierter Fliesen. Diese 
Produkte sind für spezielle Einsatzgebiete in Gewerbe, Industrie, öffent-
lichen Bereichen, nassbelasteten Barfußbereichen wie z. B. Schwimm-
bäder, Duschen, Saunen, usw. entwickelt. Wir haben, je nach Ausführung 
und Anwendungsgebiet, raue und profilierte Oberflächen. Die effektivs-
te Reinigungsmethode für diese Oberflächen erreicht man mit Bürsten-, 
Maschinen-, Hochdruck- oder Dampfreinigern. Es dürfen keine schleif-
mittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da ansonsten die 
Rutschhemmung, bzw. Trittsicherheit negativ beeinträchtigt wird. Bitte 
achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründ-
lich abgespült werden, da ansonsten der Fliesenbelag rutschig wird. Wir 
schlagen für die Erst- und Grundreinigung entsprechend der Verschmut-
zungsart stärkere, saure oder alkalische Reinigungsmittel vor. Für die 
Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale oder entsprechend der Ver-
schmutzungsart schwach saure oder alkalische Reiniger. In regelmäßigen 
zeitlichen Abständen sollte eine Grundreinigung der Fläche erfolgen. Die 
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat eine Liste geprüfter Reini-
gungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern herausgegeben 
[Liste RK]. Diese Mittel werden von uns ebenfalls zur Reinigung unserer 
Fliesen vorgeschlagen.

	TERRASSENELEMENTE

Nach einem Niederschlag kann an der Plattenkante ein Rest Regenwas-
ser zurückbleiben, der eine längere Abtrocknungszeit benötigt. Hierbei 
handelt es sich um einen physikalisch bedingten Effekt, der keinen Mate-
rialmangel darstellt. Dieser Wasserrest ist durch die natürliche Oberflä-
chenspannung des Wassers an Kanten bedingt und kann leicht mit einem 
Gummischieber oder durch Abwischen entfernt werden.

	NATÜRLICHE EISENAUSSCHMELZUNG

Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürli-
chen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch mini-
malste Eisenausschmelzungen, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt 
auftreten können. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.

R E I N I G U N G  &  P F L E G E

PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMISCHE FLIESEN
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

WERKSNORM REKTIFIZIEREN | ANFORDERUNGEN AN KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN, GRUPPE AIb UND BIa [AUSZUG]

Maße | Oberflächenbeschaffenheit

Länge | Breite [Werkmaße]

Der Hersteller muss die Werkmaße wie folgt auswählen:

a)  bei modularen Fliesen/Platten so, dass sie folgende Nennfugenbreite zulassen:

b)  bei nichtmodularen Fliesen/Platten so, dass die Differenz zwischen Nenn- und 

Werkmaß nicht mehr beträgt als: 

Abweichungen der durchschnittlichen Seitenlänge jeder Fliese/Platte  

[2 oder 4 Seiten] vom Werkmaß [W]

Dicke

a)  Die Dicke ist vom Hersteller festzulegen

b)  Abweichungen der durchschnittlichen Dicke jeder  

Fliese/Platte vom Werkmaß

Geradheit der Seiten [Ansichtsfläche]

Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]

Rechtwinkligkeit

Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]

Ebenflächigkeit [Maximale Abweichungen]

a)  Mittelpunktwölbung  

[bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]

b)  Kantenwölbung  

[bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]

c)  Windschiefe  

[bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]

AIb

3-11 mm

< ± 3 mm

± 1,0 % bis  

maximal ± 2,0 mm

± 10 %

± 0,5 %

± 1,0 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,8 %

BIa 

N >=15 cm

2-5 mm

< 2 % maximal 5 mm

± 0,6 % bis  

maximal ± 2,0 mm

± 5,0 % bis  

max. ± 0,5 mm

± 0,5 % max. ± 1,5 mm

± 0,5 % max. ± 2,0 mm

± 0,5 % max. ± 2,0 mm

± 0,5 % max. ± 2,0 mm

± 0,5 % max. ± 2,0 mm

Prüfung

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

Werkstoleranz*  

rektifizierte Platten

± 0,5 mm

± 0,4 mm

± 0,5 mm

± 0,6 mm

± 0,7 mm

± 0,5 mm

± 0,7 mm

Werkstoleranz*  

rektif. Terrassenelemente

± 0,5 mm

± 0,4 mm

± 0,5 mm

± 0,8 mm

± 1,5 mm

± 1,3 mm

± 0,8 mm

*  Die Werkstoleranz gibt die maximal erlaubten Abweichungen an, in der Regel werden diese unterschritten. 
Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Beschaffenheitsdaten.

EMISSIONSFREICHEMIKALIEN-
BESTÄNDIG

ABRIEBFEST

RUTSCH-
HEMMEND

ANTI
SLIP

UMWELT-
FREUNDLICH

HYGIENISCH

BIEGEFEST VERBUNDFEST HOCHBELASTBAR

KONFORM UV-BESTÄNDIGFROST- 
BESTÄNDIG
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

EUROPÄISCHE NORM 14411 [AUSZUG]

Produktnormen

Maße | Oberflächenbeschaffenheit

Länge | Breite

Dicke

Geradheit der Seiten

Rechtwinkligkeit

Ebenflächigkeit

Mittelpunktwölbung

Kantenwölbung

Windschiefe

Mängelfreie Oberflächen

Physikalische Eigenschaften

Wasseraufnahme  

im Mittel | max. Einzelwert

Biegefestigkeit 

Klammerwert = min. Einzelwert

Bruchlast

Widerstand Tiefenverschleiß

Widerstand Glasurabrieb

Ausdehnungskoeffizient

Temperaturwechselbeständigkeit

Frostbeständigkeit

Licht- und Farbechtheit

Chemische Eigenschaften*

Chemikalienbeständigkeit

Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien 

und Badewasserzusätze

Fleckbeständigkeit [glasiert]

Trittsicherheit

Gewerbebereich [BG]

Barfuß-/Nassbereich [BUK]

Stranggepresste keramische 

Fliesen und Platten 

DIN EN 14411

Gruppe AIa  | AIb

„Präzision“

± 1,0 %

± 10 %

± 0,5 %

± 1,0 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,8 %

mindestens 95 %

AIa E ≤ 0,5 % / 0,6 %

AIb  0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %

AIa min. 28 [21] N / mm2

AIb min. 23 [18] N / mm2

AIa min. 1300 N | AIb min. 1100 N

≤ 275 mm3

0-5

siehe technisches Datenblatt

siehe technisches Datenblatt

gefordert

siehe technisches Datenblatt

siehe Prüfzeugnis

mindestens GB bzw. UB

mindestens Klasse 3

Gruppen R9-13/V4-10

Gruppen A/B/C

Trockengepresste keramische 

Fliesen und Platten 

DIN EN 14411

Gruppe BIa  | BIb

± 0,6 %

± 5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

mindestens 95 %

BIa  ≤ 0,5 %

BIb  ≤ 3,0 %

BIa min. 35 [32] N / mm2

BIb min. 30 [27] N / mm2

BIa min. 1300 N | BIb min. 1100 N

≤ 175 mm3

0-5

siehe technisches Datenblatt

siehe technisches Datenblatt

gefordert

siehe technisches Datenblatt

siehe Prüfzeugnis

mindestens GB bzw. UB

mindestens Klasse 3

Gruppen R9-13/V4-10

Gruppen A/B/C

Prüfnormen

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-2

DIN EN ISO 10545-3

DIN EN ISO 10545-4

DIN EN ISO 10545-4

DIN EN ISO 10545-6

DIN EN ISO 10545-7

DIN EN ISO 10545-8

DIN EN ISO 10545-9

DIN EN ISO 10545-12

DIN 51094

DIN EN ISO 10545-13

DIN EN ISO 10545-14

DIN 51130

DIN 51097

* Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen 
Die aufgeführten Beschaffenheitsdaten sind Mittelwerte. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN NACH PEI-NASSVERFAHREN | DIN EN ISO 10545-7

Beanspruchungsgruppe

I

II

III

IV

V

Umdrehungen

150

300-600

750 -1500

> 1500

> 12000

Bewertung

niedrige Begehungsfrequenz  

z. B. Badezimmer | Begehung mit leichtem Schuhwerk

niedrige Begehungsfrequenz

z. B. Wohn- u. Badbereich | Begehung m. normalem Schuhwerk, kratzende Beanspruchung

mittlere Begehungsfrequenz

z. B. Wohnbereich, Dielen, Flure, Terrassen und Balkone 

hohe Begehungsfrequenz

z. B. Eingänge, Büros, Verkaufsräume, gewerblicher Bereich

sehr hohe Beanspruchung

z. B. Restaurantbetriebe, Läden, Thekenbereiche
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V E R T R I E B  D E U T S C H L A N D  &  W E L T W E I T

IHRE ANSPRECHPARTNER* 

Verkaufsgebiete 1 + 2 + 3  
Tel. +49 2623 896-27 

Verkaufsgebiete 1 + 2  
Dieter Weber · Tel. +49 2623 896-11 · weber@interbau-blink.de

Verkaufsgebiete 2 + 3
Carina Eberz · Tel. +49 2623 896-540 · eberz@interbau-blink.de

Verkaufsgebiet 4
Katja Bayer · Tel. +49 2623 896-39 · bayer@interbau-blink.de

Verkaufsgebiet 5
Olaf Stelz · Tel. +49 2623 896-36 · stelz@interbau-blink.de

Verkaufsgebiete 6 + 7 
Steffen Decker · Tel. +49 2623 896-33 · decker@interbau-blink.de

Verkaufsgebiet 8 
Jonathan Wörsdörfer · Tel. +49 2623 896-10 · woersdoerfer@interbau-blink.de

Innendienst Deutschland:

Benelux | Frankreich | Schweiz  
Kerstin Solarino · Tel. +49 2623 896-20 · solarino@interbau-blink.de

Polen   
Barbara Sorowski · Tel. +49 2623 896-21 · sorowski@interbau-blink.de

 Peter Tympe · Tel. +49 2623 896-18 · tympe@interbau-blink.de 
 Anja Hemmerich · Tel. +49 2623 896-74 · hemmerich@interbau-blink.de

Export Benelux | Frankreich | Schweiz | Polen:

Export andere europäische Länder und weltweit:

*  Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern der Verkaufsgebiete finden Sie auf unserer Homepage.

www.interbau-blink.de

46



V E R T R I E B S G E B I E T E  D E U T S C H L A N D

Flensburg
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Neuruppin
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Nürnberg
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1

6

7

8

3
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V E R K A U F S -  U N D  L I E F E R B E D I N G U N G E N

I. GELTUNGSBEREICH
1.  Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für alle unse-

re Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (folgend: Käufer).
2.  Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den Verkauf und/oder die Lieferung 

beweglicher Sachen (folgend: Ware), ohne Rücksicht darauf, ob der Verkäufer die Ware 
selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Diese Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

3.  Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Verkäufer ihrer Geltung ausdrücklich 
zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 
dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbe-
haltlos ausführt.

II. VERTRAGSSCHLUSS, PRODUKTBESCHREIBUNGEN
1.  Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung der 

Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Be-
stellung nichts anderes ergibt, ist der Käufer an seine Bestellungen 2 Wochen gebunden.

2.  Überlassene Muster und Proben dienen lediglich der Anschauung und legen nicht die 
Beschaffenheit der Ware fest.

3.  Farbtöne und Dekorbilder von Ware, die aus verschiedenen Produktionschargen stam-
men, können optisch voneinander abweichen. Die Ware ist bezüglich der in der DIN EN 
14411 genannten Eigenschaften (insb. Maße, Oberflächenbeschaffenheit, physikalische 
Eigenschaften, chemische Eigenschaften, Trittsicherheit) vertragsgemäß, soweit die in 
der DIN EN 14411 jeweils genannten Werte und Toleranzen vorliegen bzw. eingehalten 
sind. Extrudierte Fliesen gelten auch dann als vertragsgemäß, wenn sie minimalste Ei-
senausschmelzungen enthalten, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auftreten können.

4.  Produktbeschreibungen stellen keine Garantiezusagen dar.
5.  Ware, die als 1. Wahl gekennzeichnet ist, erfüllt die Anforderungen der einschlägigen 

Normvorschriften. Ware, die als 2. Wahl oder Sonderposten gekennzeichnet ist, erfüllt 
die Anforderungen der entsprechenden Normvorschriften nicht oder teilweise nicht und/
oder kann mit Fehlern optischer und/oder technischer Art behaftet sein. Der Verkäufer 
ist berechtigt, dem Käufer Ware einer höheren Qualitätsstufe zu liefern; der Käufer hat in 
diesem Fall nur die von ihm gekaufte Qualitätsstufe zu zahlen.

6.  Die Angebote beinhalten eine Lieferung „EXW Ransbach-Baumbach“ gemäß den Inco-
terms 2020, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist.

Ill. PREISE
1.  Alle Preise verstehen sich „ab Werk“ Ransbach-Baumbach zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer. 
2.  Wünscht der Käufer die Unterbreitung eines Angebotes für eine bestimmte Fläche,  

basiert das Angebot auf m2-Preisen. Der m2-Preis wird für die benötigte Fliesenmenge 
unter Berücksichtigung der technisch notwendigen Fugenfläche angegeben.

IV. VERPACKUNG UND VERSAND FÜR DEN KÄUFER
1.  Alle Artikel werden nach Wahl des Verkäufers werkseitig verpackt.
2.  Wurde mit dem Käufer vereinbart, dass keine Lieferung EXW Ransbach-Baumbach 

erfolgt, sondern die Versendung oder Lieferung an eine vom Käufer benannte Adresse 
erfolgen soll, steht dem Verkäufer die Wahl der Versendungsart frei. Die Auslieferung und 
Versendung erfolgt auf Gefahr des Käufers, der auch die durch den Versand ausgelösten 
Kosten (insbesondere Transportkosten, Kosten für Transportverpackung, Zölle) trägt. Der 
Verkäufer haftet für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn diesem 
oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

3.  Werden bei der Versendung gemäß IV.2 Europaletten vom Verkäufer bereitgestellt, so ist 
der Käufer, wenn keine ausdrückliche Vereinbarung über die Führung eines Palettenkon-
tos getroffen worden ist, verpflichtet, die gelieferten Paletten oder Paletten gleicher Art 
und gleicher Qualitätsstufe innerhalb von 14 Tagen am Sitz des Verkäufers zurückzuge-
ben. Erfolgt schuldhaft keine fristgemäße Rückgabe seitens des Käufers, ist der Verkäufer 
berechtigt, statt der Rückgabe oder dem Tausch Schadensersatz zu verlangen.

4.  Verzögert sich die Auslieferung infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Käufer 
liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Käufer über, an dem der Verkäufer versand-
bereit ist und dies dem Käufer angezeigt hat.

5.  Wird die Versendung der Ware per Frachtführer, Spedition, Bahn, Schiff oder Flugzeug 
durchgeführt, so hat der Käufer beim Empfang den Verlust oder die äußerlich erkennbare 
Beschädigung des Transportgutes beim Frachtführer, Spediteur bzw. Auslieferer anzu-
zeigen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche 
diesen gegenüber zu sichern.

V. ZAHLUNG UND ZAHLUNGSVERZUG
1.  Der Kaufpreis und eine etwaige vereinbarte Vergütung für Nebenleistungen sind sofort 

nach Auslieferung (Versendung oder Bereitstellung zur Abholung) fällig.
2.  Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung für den Einzelfall und erfüllungs-

halber angenommen. Kosten, die dem Verkäufer bei der Einlösung entstehen, sind vom 
Käufer gesondert und sofort auszugleichen. Erfüllung tritt erst dann ein, wenn eine un-
widerrufliche Gutschrift des Schecks erfolgt ist.

3.  Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die 
Gegenforderung des Käufers unbestritten ist, vom Verkäufer anerkannt oder über die 
Forderung ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer 
nur geltend machen, wenn es auf Rechten aus demselben Vertrag beruht.

4.  Befindet sich der Käufer mit der Begleichung einer Forderung des Verkäufers in Verzug, 
so ist der Verkäufer berechtigt, bei Rechtsgeschäften einen Verzugszinssatz für Entgelt-
forderungen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern. Die Geltend-
machung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens ist davon unberührt.

5.  Werden ausnahmsweise Teilzahlungen vereinbart, so wird ohne Rücksicht auf die Fäl-
ligkeit der dann noch offenstehende Restbetrag fällig und ist sofort zahlbar, wenn der 
Käufer mit einem Teilbetrag länger als 14 Tage in Verzug ist.

6.  Ist der Verkäufer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, kann dieser 
die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar 
wird, dass dessen Anspruch auf die Gegenleistung durch eine mangelnde Leistungsfä-
higkeit des Käufers gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermö-
genslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit ist der Verkäufer berechtigt, Lieferungen 
nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu ver-
langen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, ist der Verkäufer be-
rechtigt, nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen.

VI. LIEFERUNG, LIEFERVERZUG UND LIEFERMENGEN
1.  Hat der Käufer für die Lieferung einen Terminwunsch benannt, ohne dass dieser ver-

einbart wurde, bemüht sich der Verkäufer, diesen einzuhalten. Gleiches gilt, wenn ein 
unverbindlicher Liefertermin oder eine unverbindliche Lieferfrist vereinbart wurde. Der 

Verkäufer gerät erst nach entsprechender Mahnung durch den Käufer in Verzug. Die 
Mahnung kann frühestens nach 2 Wochen nach Überschreiten des unverbindlichen Lie-
fertermins oder der unverbindlichen Lieferfrist erfolgen.

2.  Eine etwaige vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Unterzeichnung des Vertrages. Die 
Lieferfrist verschiebt sich um den Zeitraum, mit dem der Käufer mit der Beibringung der 
von ihm gegebenenfalls im Voraus zu beschaffenden Sachen/zu erbringenden Leistun-
gen (z. B. zu beschaffende Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, Eingang einer ver-
einbarten Anzahlung) im Verzug ist, zuzüglich einer Zeitspanne von 2 Wochen. Satz 2 gilt 
entsprechend für Liefertermine. 

3.  Sofern der Verkäufer verbindliche Lieferfristen oder -termine aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird er den Käufer 
hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 
bzw. den neuen Liefertermin mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lie-
ferfrist bzw. bis zum neuen Liefertermin nicht verfügbar, ist der Verkäufer berechtigt, 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung 
des Käufers wird der Verkäufer unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 
die Zulieferer des Verkäufers, wenn er ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen 
hat, weder ihn noch seinen Zulieferer ein Verschulden trifft oder er im Einzelfall zur Be-
schaffung nicht verpflichtet ist.

4.  Ist Gegenstand des Vertrags eine Auslieferung nach Abruf durch den Käufer (Lieferabruf), 
so erfolgt eine Auslieferung frühestens nach Ablauf von 7 Werktagen, nachdem dem Ver-
käufer die Abruferklärung des Käufers zugegangen ist. Der Verkäufer ist berechtigt, dem 
geforderten Abruf zu widersprechen, wenn diesem eine Auslieferung zum gewünschten 
Zeitpunkt nicht möglich oder zumutbar ist. Der voraussichtliche Liefertermin wird dem 
Käufer mindestens 48 Stunden im Voraus mitgeteilt.

5.  Teillieferungen sind innerhalb der vom Verkäufer angegebenen Lieferfristen zulässig, 
soweit sich für den Käufer keine Nachteile hieraus ergeben und die Lieferung der Rest-
menge durch den Verkäufer sichergestellt ist.

6.  Bei einer Auftragsproduktion, insbesondere Sonderanfertigung, ist der Verkäufer be-
rechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5 % der bestellten Menge vorzunehmen. 
Berechnet wird die gelieferte Menge, im Falle der Mehrlieferung jedoch maximal eine 
Mehrlieferung von 5 % der bestellten Ware.

VII. EIGENTUMSVORBEHALT
1.  Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen des 

Verkäufers aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behält sich der Verkäufer das Eigentum an den verkauften Waren vor.

2.  Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter 
(z.B. Pfändungen) auf die dem Verkäufer gehörenden Waren erfolgen.

3.  Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 
Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Ver-
trag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rück-
tritts; der Verkäufer ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und 
sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der 
Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

4.  Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder 
zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 

a)  Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der Waren des Verkäufers entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 
wobei der Verkäufer als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Verkäufer 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder ver-
bundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b)  Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe eines etwaigen Mit-
eigentumsanteils des Verkäufers gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an den Ver-
käufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des 
Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

c)  Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben dem Verkäufer ermächtigt. Der 
Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und der Verkäufer den Eigentumsvorbehalt nicht durch 
Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann der 
Verkäufer verlangen, dass der Käufer dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mit-
teilt. Außerdem ist der Verkäufer in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur 
weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware 
zu widerrufen. 

d)  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um 
mehr als 10 %, wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl 
des Verkäufers freigeben.

VIII. MÄNGELANSPRÜCHE DES KÄUFERS
1.  Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung 
der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn dieser sie weiterverarbeitet 
hat (Lieferantenregress gem. § 478 BGB). Ansprüche aus Lieferantenregress sind aus-
geschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Käufer oder einen anderen Unter-
nehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

2.  Grundlage der Mängelhaftung des Verkäufers ist vor allem die über die Beschaffenheit 
der Ware getroffene Vereinbarung (Ziffer II, Abs. 2 bis 5).

3.  Der Verkäufer haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss 
kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprü-
che des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder

zur sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem 
Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Unter-
suchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon 
unverzüglich Anzeige in Textform (§ 126b BGB) zu machen. In jedem Fall sind offensicht-
liche Mängel innerhalb von drei Arbeitstagen ab Übergabe an den Käufer und bei der Unter-
suchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung in Textform (§ 
126b BGB) anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
4.  Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Verkäufer zunächst wählen, ob er Nach-

erfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Sein Recht, die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

5.  Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.

6.  Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 
übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn der Ver-
käufer ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.

7.  Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Ein-
baukosten trägt bzw. erstattet der Verkäufer nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung, 
wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus 
dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere 
Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit 
war für den Käufer nicht erkennbar.

8.  In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unver-
hältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 
Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit 
vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Verkäufer 
berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften 
zu verweigern.

9.  Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käu-
fer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktritts-
recht. Die Nachbesserung gilt nicht bereits nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 
fehlgeschlagen.

10 . Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer IX. und sind im Übrigen aus-
geschlossen.

IX. SONSTIGE HAFTUNG
1.  Soweit sich aus diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgen-

den Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von 
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

2.  Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rah-
men der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahr-
lässigkeit haftet der Verkäufer, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), 

a)  nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
b)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); 
in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

3.  Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Drit-
ten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Ver-
schulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungs-
gesetz.

4.  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 
zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. 
Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird aus-
geschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

X. VERJÄHRUNG
1.  Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für An-

sprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.

2.  Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Man-
gelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetz-
lichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
 §§ 444, 445b BGB).

3.  Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware 
beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 
199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzan-
sprüche des Käufers gem. Ziffer IX. Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkt-
haftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

XI. GERICHTSSTAND, RECHTSWAHL 
1.  Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten der Geschäftssitz des Verkäufers in Ransbach-Baumbach. Entsprechendes gilt, 
wenn der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

2.  Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und den Vor-
schriften, die auf auswärtige Rechtsordnungen verweisen.
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WICHTIGE HINWEISE 

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Daten haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner ver-
traglichen Zusicherung. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Bei einigen Serien kann es zu einem natürlichen, homogenen Farbspiel kommen, sodass es bei medialen Abbildungen bzw. 
abgebildeten Musterflächen keine Gewähr bezüglich der Farbechtheit gibt. 
Farben sind nicht verbindlich, für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haf-
tung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten. Die im Katalog abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und 
können gegenüber der Originalware variieren. 

Für eine größere Auswahl medialer Darstellungen, Produktinfos und Leistungserklärungen besuchen Sie unsere Homepage 
www.interbau-blink.de.

Die Veröffentlichung, komplette oder teilweise Kopien und Veränderungen repräsentativer Elemente der Marken, Designs, 
Layouts von Katalogen und Ambientebildern sind ohne schriftliche Genehmigung der Alois Korzilius Interbau, Fabrikation für 
moderne Baukeramik GmbH & Co. KG nicht erlaubt.

© interbau-blink

GARANTIEHINWEISE

Garantiebedingungen:
Für die von uns, der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG, Hauptstr. 73 -79, 
56235 Ransbach-Baumbach, hergestellten Fliesen leisten wir als Hersteller zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des 
Verkäufers zu den nachstehenden Bedingungen Garantie ausschließlich für die Frostsicherheit der gelieferten Fliesen:
1.  Im Rahmen der Garantie liefern wir Ersatzfliesen der gleichen Art und Güte für beschädigte Fliesen sofern der Schaden an 

den Fliesen durch den Einfluss von natürlichen Witterungsbedingungen im Zusammenhang mit Frost entstanden ist.
2.  Die Ersatzfliesen entsprechen in Bezug auf Muster und Farbgestaltung den beschädigten Fliesen, soweit diese noch in 

unserem aktuellen Lieferprogramm sind. Da die Fliesen aus unterschiedlichen Produktionszyklen (Bränden) stammen 
können, ist es möglich, dass diese sich von den ursprünglich verlegten Fliesen in Bezug auf Größe, Farbgestaltung und 
Oberflächen geringfügig unterscheiden.

3.  Befinden sich die betroffenen Fliesen nicht mehr in unserem aktuellen Lieferprogramm, liefern wir gleichwertige 
Ersatzfliesen aus dem aktuellen Lieferprogramm, die den Ursprungsfliesen optisch möglichst ähnlich sind.

4.  Wir ersetzen im Rahmen dieser Garantie nicht die Lohnkosten für den Ein- und Ausbau der Fliesen und führen den Ein- und 
Ausbau nicht durch.

5.  Nicht unter die Garantie fallen Schäden und Mängel im Zusammenhang mit Frost wenn sie durch nicht vorschriftsmäßige 
Handhabung, durch unfachmännischen Einbau der Fliesen und/oder mangelhafte Pflege der Fliesen entstanden sind.

6.  Nicht unter die Garantie fallen zudem sämtliche Mangelfolgeschäden, die bspw. dadurch entstanden sind, dass die 
entsprechende Fläche, auf denen die beschädigten Fliesen verlegt sind, zeitweise nicht genutzt werden kann.

7.  Die Garantieleistungen werden innerhalb der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen ohne Berechnung von 
Transportkosten durchgeführt, es sei denn, der Versand der Fliesen soll nach Absprache mit dem Kunden per Kurier 
durchgeführt werden.

  Nach Ablauf der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen werden die Garantieleistungen unter Berechnung der Fahrt- 
und Wegezeitkosten sowie von Fracht- und Verpackungskosten geleistet.

8.  Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte 
Fliesen gehen in das Eigentum der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG,  
Hauptstraße 73 -79, 56235 Ransbach-Baumbach über. 

Stand: November 2018
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